
 

b.b.h. Fortbildungswerk Steuern und Wirtschaftsrecht  Seite - 1 - 

 

BGH-Leitsatz-Entscheidungen 

  

Heute neu: 

1. EGBGB: Haftung eines schweizer Arztes gegenüber einem deutschen Pa-
tienten  
Urteil 19.07.2011, VI ZR 217/10  

2. EPÜ, PatG: Umfang der Offenbarung der Patentanmeldung  
Urteil 12.07.2011, X ZR 75/08  

Urteile und Beschlüsse: 

1. EGBGB: Haftung eines schweizer Arztes gegenüber einem deutschen Patien-
ten  

Urteil 19.07.2011, VI ZR 217/10  

EGBGB Art. 4, 40 Abs. 1, 41 Abs. 2 Nr. 1 

a)Die Haftung des Staates und des Amtsträgers für nicht-hoheitliches Handeln un-

terliegt - soweit es um unerlaubte Handlungen geht - dem allgemeinen Deliktssta-

tut. 

b)Die Frage, ob eine Tätigkeit kollisionsrechtlich als hoheitlich oder nicht-

hoheitlich zu qualifizieren ist, bestimmt sich grundsätzlich nach der Rechtsord-

nung, die die Kollisionsnorm aufgestellt hat, d.h. für nicht der Rom II-Verordnung 

unterliegende Fälle nach dem am Gerichtsort geltenden Recht. 

c)Die Beziehungen zwischen einem deutschen Patienten und dem in einem 

Schweizer Spital beschäftigten und den Patienten behandelnden Arzt können auch 

dann, wenn zwischen ihnen kein vertragliches Rechtsverhältnis besteht, maßgeb-

lich durch das zwischen dem Spitalträger und dem Patienten bestehende ärztliche 

Behandlungsverhältnis geprägt sein mit der Folge, dass gemäß Art. 41 Abs. 2 Nr. 1 

EGBGB Schweizer Recht zur Anwendung kommt. 

d)Im Fall der akzessorischen Anknüpfung an eine besondere Beziehung zwischen 

den Beteiligten gemäß Art. 41 Abs. 2 Nr. 1 EGBGB ist eine Rück- oder Weiter-

verweisung nach dem Sinn der Verweisung ausgeschlossen (Art. 4 Abs. 1 Satz 1 

Halbsatz 2 EGBGB). 
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2. EPÜ, PatG: Umfang der Offenbarung der Patentanmeldung  

Urteil 12.07.2011, X ZR 75/08  

EPÜ Art. 123 Abs. 2, PatG § 38 

Ist den ursprünglichen Unterlagen der Patentanmeldung zu entnehmen, dass ein 

Erzeugnis bestimmte Bestandteile "enthalten" soll, ist damit nicht ohne weiteres 

auch als zur Erfindung gehörend offenbart, dass ihm keine weiteren Bestandteile 

hinzugefügt werden dürfen. Für die Offenbarung, dass es zur Erfindung gehört, 

dass das Erzeugnis ausschließlich aus den genannten Bestandteilen "besteht", be-

darf es vielmehr in der Regel darüber hinausgehender Anhaltspunkte in den ur-

sprünglichen Unterlagen, wie etwa des Hinweises, dass das ausschließliche Beste-

hen des Erzeugnisses aus den genannten Bestandteilen besondere Vorteile hat oder 

sonst erwünscht ist.  

 

 

 
 


